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Schuldner sich hierauf beruft. 2 Dies gilt auch, wenn der Schuldner nach
§ 275 Absatz 1 bis 3, § 439 Absatz 4 oder § 635 Absatz 3 nicht zu leisten
braucht und der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch
verjährt wäre. 3 § 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

Abschnitt 7. Sicherheitsleistung

§ 232 Arten. (1) Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies bewirken
durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren,
durch Verpfändung von Forderungen, die in das Bundesschuldbuch oder in
das Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind,
durch Verpfändung beweglicher Sachen,
durch Bestellung von Schiffshypotheken an Schiffen oder Schiffsbauwer-
ken, die in einem deutschen Schiffsregister oder Schiffsbauregister einge-
tragen sind,
durch Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstücken,
durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an einem
inländischen Grundstück besteht, oder durch Verpfändung von Grund-
schulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken.
(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet werden, so ist die

Stellung eines tauglichen Bürgen zulässig.

§ 233 Wirkung der Hinterlegung. Mit der Hinterlegung erwirbt der
Berechtigte ein Pfandrecht an dem hinterlegten Geld oder an den hinterleg-
ten Wertpapieren und, wenn das Geld oder die Wertpapiere in das Eigentum
des Fiskus oder der als Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein
Pfandrecht an der Forderung auf Rückerstattung.

§ 234 Geeignete Wertpapiere. (1) 1Wertpapiere sind zur Sicherheitsleis-
tung nur geeignet, wenn sie auf den Inhaber lauten, einen Kurswert haben
und einer Gattung angehören, in der Mündelgeld angelegt werden darf. 2 Den
Inhaberpapieren stehen Orderpapiere gleich, die mit Blankoindossament ver-
sehen sind.

(2) Mit den Wertpapieren sind die Zins-, Renten-, Gewinnanteil- und
Erneuerungsscheine zu hinterlegen.

(3) Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteln des
Kurswerts geleistet werden.

§ 235 Umtauschrecht. Wer durch Hinterlegung von Geld oder von Wert-
papieren Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt, das hinterlegte Geld gegen
geeignete Wertpapiere, die hinterlegten Wertpapiere gegen andere geeignete
Wertpapiere oder gegen Geld umzutauschen.

§ 236 Buchforderungen. Mit einer Schuldbuchforderung gegen den
Bund oder gegen ein Land kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteln des
Kurswerts der Wertpapiere geleistet werden, deren Aushändigung der Gläubi-
ger gegen Löschung seiner Forderung verlangen kann.

Sicherheitsleistung §§ 232–236 BGB 2
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§ 237 Bewegliche Sachen. 1Mit einer beweglichen Sache kann Sicherheit
nur in Höhe von zwei Dritteln des Schätzungswerts geleistet werden. 2 Sa-
chen, deren Verderb zu besorgen oder deren Aufbewahrung mit besonderen
Schwierigkeiten verbunden ist, können zurückgewiesen werden.

§ 238 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden. (1) Eine Hypothe-
kenforderung, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld ist zur Sicherheits-
leistung nur geeignet, wenn sie den Voraussetzungen entspricht, unter denen
am Orte der Sicherheitsleistung Mündelgeld in Hypothekenforderungen,
Grundschulden oder Rentenschulden angelegt werden darf.

(2) Eine Forderung, für die eine Sicherungshypothek besteht, ist zur Si-
cherheitsleistung nicht geeignet.

§ 239 Bürge. (1) Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der Höhe der zu
leistenden Sicherheit angemessenes Vermögen besitzt und seinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.

(2) Die Bürgschaftserklärung muss den Verzicht auf die Einrede der Voraus-
klage enthalten.

§ 240 Ergänzungspflicht. Wird die geleistete Sicherheit ohne Verschul-
den des Berechtigten unzureichend, so ist sie zu ergänzen oder anderweitige
Sicherheit zu leisten.

Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse

Abschnitt 1. Inhalt der Schuldverhältnisse

Titel 1. Verpflichtung zur Leistung

§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis. (1) 1 Kraft des Schuldverhält-
nisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu
fordern. 2 Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht
auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten.

§ 244 Fremdwährungsschuld. (1) Ist eine in einer anderen Währung als
Euro ausgedrückte Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann die Zahlung in
Euro erfolgen, es sei denn, dass Zahlung in der anderen Währung ausdrück-
lich vereinbart ist.

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswert, der zur Zeit der Zahlung
für den Zahlungsort maßgebend ist.

§ 2471) Basiszinssatz. (1) 1 Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent2). 2 Er
verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basis-

2 BGB §§ 237–241, 244, 247 Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse

1) Amtl. Anm.: Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 der Richtlinie 2000/35/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungs-
verzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200 S. 35).

2) Siehe Fußnote in § 16 VOB/B (Nr. 1).
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zinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 3 Bezugsgröße ist der Zinssatz für die
jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor
dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.

(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unverzüg-
lich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger
bekannt.

§ 271a Vereinbarungen über Zahlungs-, Überprüfungs- oder Ab-
nahmefristen. (1) 1 Eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung
einer Entgeltforderung erst nach mehr als 60 Tagen nach Empfang der
Gegenleistung verlangen kann, ist nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getrof-
fen und im Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist.
2 Geht dem Schuldner nach Empfang der Gegenleistung eine Rechnung oder
gleichwertige Zahlungsaufstellung zu, tritt der Zeitpunkt des Zugangs dieser
Rechnung oder Zahlungsaufstellung an die Stelle des in Satz 1 genannten
Zeitpunkts des Empfangs der Gegenleistung. 3 Es wird bis zum Beweis eines
anderen Zeitpunkts vermutet, dass der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung
oder Zahlungsaufstellung auf den Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung
fällt; hat der Gläubiger einen späteren Zeitpunkt benannt, so tritt dieser an
die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs der Gegenleistung.

(2) 1 Ist der Schuldner ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 99
Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, so ist
abweichend von Absatz 1
1. eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung einer Entgelt-
forderung erst nach mehr als 30 Tagen nach Empfang der Gegenleistung
verlangen kann, nur wirksam, wenn die Vereinbarung ausdrücklich getrof-
fen und aufgrund der besonderen Natur oder der Merkmale des Schuld-
verhältnisses sachlich gerechtfertigt ist;

2. eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung einer Entgelt-
forderung erst nach mehr als 60 Tagen nach Empfang der Gegenleistung
verlangen kann, unwirksam.

2 Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
(3) Ist eine Entgeltforderung erst nach Überprüfung oder Abnahme der

Gegenleistung zu erfüllen, so ist eine Vereinbarung, nach der die Zeit für die
Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung mehr als 30 Tage nach Emp-
fang der Gegenleistung beträgt, nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen
und im Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist.

(4) Ist eine Vereinbarung nach den Absätzen 1 bis 3 unwirksam, bleibt der
Vertrag im Übrigen wirksam.

(5) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden auf
1. die Vereinbarung von Abschlagszahlungen und sonstigen Ratenzahlungen
sowie

2. ein Schuldverhältnis, aus dem ein Verbraucher die Erfüllung der Entgelt-
forderung schuldet.
(6) Die Absätze 1 bis 3 lassen sonstige Vorschriften, aus denen sich Be-

schränkungen für Vereinbarungen über Zahlungs-, Überprüfungs- oder Ab-
nahmefristen ergeben, unberührt.

Inhalt der Schuldverhältnisse § 271a BGB 2
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§ 2751) Ausschluss der Leistungspflicht. (1) Der Anspruch auf Leistung
ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmög-
lich ist.

(2) 1 Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Auf-
wand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und
der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem
Leistungsinteresse des Gläubigers steht. 2 Bei der Bestimmung der dem
Schuldner zuzumutenden Anstrengungen ist auch zu berücksichtigen, ob der
Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat.

(3) Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er die Leis-
tung persönlich zu erbringen hat und sie ihm unter Abwägung des seiner
Leistung entgegenstehenden Hindernisses mit dem Leistungsinteresse des
Gläubigers nicht zugemutet werden kann.

(4) Die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach den §§ 280, 283 bis
285, 311a und 326.

§ 276 Verantwortlichkeit des Schuldners. (1) 1 Der Schuldner hat Vor-
satz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haf-
tung weder bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses,
insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungs-
risikos, zu entnehmen ist. 2 Die Vorschriften der §§ 827 und 828 finden
entsprechende Anwendung.

(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht
lässt.

(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im Voraus
erlassen werden.

§ 277 Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. Wer nur für diejenige Sorg-
falt einzustehen hat, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden
pflegt, ist von der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit nicht befreit.

§ 278 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte. 1 Der Schuldner
hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er
sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu
vertreten wie eigenes Verschulden. 2 Die Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet
keine Anwendung.

§ 279 (weggefallen)

§ 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung. (1) 1 Verletzt der
Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz
des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. 2 Dies gilt nicht, wenn der
Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger
nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen.

2 BGB §§ 275–280 Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse

1) Amtl. Anm.: Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Ver-
brauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).
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(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den
zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen.

§ 281 Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie
geschuldet erbrachter Leistung. (1) 1 Soweit der Schuldner die fällige
Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Gläubiger unter
den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung ver-
langen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung
oder Nacherfüllung bestimmt hat. 2 Hat der Schuldner eine Teilleistung be-
wirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur
verlangen, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. 3 Hat der Schuldner
die Leistung nicht wie geschuldet bewirkt, so kann der Gläubiger Schadens-
ersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn die Pflichtverletzung
unerheblich ist.

(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung
ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn besondere Umstände vorlie-
gen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige Geltend-
machung des Schadensersatzanspruchs rechtfertigen.

(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in
Betracht, so tritt an deren Stelle eine Abmahnung.

(4) Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, sobald der Gläubiger
statt der Leistung Schadensersatz verlangt hat.

(5) Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung, so ist
der Schuldner zur Rückforderung des Geleisteten nach den §§ 346 bis 348
berechtigt.

§ 282 Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung einer
Pflicht nach § 241 Abs. 2. Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 241
Abs. 2, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1
Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn ihm die Leistung durch den
Schuldner nicht mehr zuzumuten ist.

§ 283 Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leis-
tungspflicht. 1 Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu
leisten, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1
Schadensersatz statt der Leistung verlangen. 2 § 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und
Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Anstelle des Schadensersatzes
statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwendungen verlangen,
die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise
machen durfte, es sei denn, deren Zweck wäre auch ohne die Pflichtverlet-
zung des Schuldners nicht erreicht worden.

§ 285 Herausgabe des Ersatzes. (1) Erlangt der Schuldner infolge des
Umstands, auf Grund dessen er die Leistung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu
erbringen braucht, für den geschuldeten Gegenstand einen Ersatz oder einen
Ersatzanspruch, so kann der Gläubiger Herausgabe des als Ersatz Empfange-
nen oder Abtretung des Ersatzanspruchs verlangen.

Inhalt der Schuldverhältnisse §§ 281–285 BGB 2
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(2) Kann der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz verlangen, so
mindert sich dieser, wenn er von dem in Absatz 1 bestimmten Recht Ge-
brauch macht, um den Wert des erlangten Ersatzes oder Ersatzanspruchs.

§ 2861) Verzug des Schuldners. (1) 1 Leistet der Schuldner auf eine Mah-
nung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so
kommt er durch die Mahnung in Verzug. 2 Der Mahnung stehen die Erhe-
bung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids
im Mahnverfahren gleich.

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für
die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an
nach dem Kalender berechnen lässt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der
sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.
(3) 1 Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug,

wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der
Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist.
2Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung
unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30
Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge
eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

(5) Für eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Vereinbarung über den
Eintritt des Verzugs gilt § 271a Absatz 1 bis 5 entsprechend.

§ 287 Verantwortlichkeit während des Verzugs. 1 Der Schuldner hat
während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu vertreten. 2 Er haftet wegen der
Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger
Leistung eingetreten sein würde.

§ 2881) Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden. (1) 1 Eine Geld-
schuld ist während des Verzugs zu verzinsen. 2 Der Verzugszinssatz beträgt für
das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist,
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem
Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen
verlangen.

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

2 BGB §§ 286–288 Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse

1) Amtl. Anm.: Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der Richtlinie 2000/35/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungs-
verzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200 S. 35).
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(5) 1 Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners,
wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zahlung
einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. 2 Dies gilt auch, wenn es sich bei der
Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung han-
delt. 3 Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz
anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet
ist.

(6) 1 Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, die den Anspruch des Gläu-
bigers einer Entgeltforderung auf Verzugszinsen ausschließt, ist unwirksam.
2 Gleiches gilt für eine Vereinbarung, die diesen Anspruch beschränkt oder
den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf die Pauschale nach
Absatz 5 oder auf Ersatz des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung
begründet ist, ausschließt oder beschränkt, wenn sie im Hinblick auf die
Belange des Gläubigers grob unbillig ist. 3 Eine Vereinbarung über den Aus-
schluss der Pauschale nach Absatz 5 oder des Ersatzes des Schadens, der in
Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ist im Zweifel als grob unbillig
anzusehen. 4 Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn sich der An-
spruch gegen einen Verbraucher richtet.

Abschnitt 2.1) Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse
durch Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Ver-
trag. (1) 1 Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von
Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Ver-
wender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt.
2 Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Be-
standteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen
werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und
welche Form der Vertrag hat. 3 Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen
nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im
Einzelnen ausgehandelt sind.

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines
Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss
1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hin-
weis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen
Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Orte
des Vertragsschlusses auf sie hinweist und

2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise,
die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung der
anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kennt-
nis zu nehmen,

und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen § 305 BGB 2

1) Amtl. Anm.: Dieser Abschnitt dient auch der Umsetzung der Richtlinie 93/13/EWG des
Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. EG Nr. L 95
S. 29).
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(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechts-
geschäften die Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter
Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im Voraus vereinbaren.

§ 305a Einbeziehung in besonderen Fällen. Auch ohne Einhaltung der
in § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Erfordernisse werden einbezogen,
wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist,
1. die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde oder auf Grund
von internationalen Übereinkommen erlassenen Tarife und Ausführungs-
bestimmungen der Eisenbahnen und die nach Maßgabe des Personenbe-
förderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen der Straßen-
bahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr in den Beför-
derungsvertrag,

2. die im Amtsblatt der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen veröffentlichten und in den Geschäfts-
stellen des Verwenders bereitgehaltenen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen
a) in Beförderungsverträge, die außerhalb von Geschäftsräumen durch den
Einwurf von Postsendungen in Briefkästen abgeschlossen werden,

b) in Verträge über Telekommunikations-, Informations- und andere
Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von Fernkommunikati-
onsmitteln und während der Erbringung einer Telekommunikations-
dienstleistung in einem Mal erbracht werden, wenn die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der anderen Vertragspartei nur unter unverhält-
nismäßigen Schwierigkeiten vor dem Vertragsschluss zugänglich gemacht
werden können.

§ 305b Vorrang der Individualabrede. Individuelle Vertragsabreden ha-
ben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 305c Überraschende und mehrdeutige Klauseln. (1) Bestimmungen
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbeson-
dere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind,
dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht,
werden nicht Vertragsbestandteil.

(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen
zu Lasten des Verwenders.

§ 306 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit.
(1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Ver-

tragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen
wirksam.

(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder
unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen
Vorschriften.

(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter
Berücksichtigung der nach Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine unzumut-
bare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde.

2 BGB §§ 305a–306 Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse


